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Beitragsordnung für den Verein Lemmie2020 e.V. 

Stand 26.3.2024 

• Der Mitgliederbeitrag soll durch 12 teilbar sein. 

• Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Jan und endet am 31. Dez. 

• Die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge erfolgt anteilig für den Rest des Jahres nach 

dem Beitrittsdatum; der Monat, in dem das Mitglied dem Verein beigetreten ist, wird 

nicht mitgerechnet. 

• Mitglieder, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sind dafür 

verantwortlich, dass das angegebene Konto bei Einzug der Beträge die entsprechende 

Deckung aufweist. 

• Die Mitglieder haben dem Verein Anschriften- und Kontenänderungen umgehend 

schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist an den Vorstand zu richten. 

• Kommt es zu Rückbelastungen, die nicht durch den Vorstand zu vertreten sind, werden 

die hierbei entstehenden Kosten dem Mitglied in Rechnung gestellt. 

• Mitglieder, die dem Verein kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, erhalten eine 

Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt bezahlt werden muss.  

• Finanzschwache Mitglieder können beim Vorstand eine Beitragsbefreiung beantragen. 

• Der Jahresbeitrag beträgt 12 Euro. 

 

Für den Vorstand von Lemmie2020 e.V. 

 

Stephen Martin 
 


